
 

Amtsblatt des Landratsamtes Ostallgäu 
 

herausgegeben vom Landratsamt Ostallgäu 
Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf 

 
Sprechzeiten: 

Montag, Mittwoch und Freitag  07.30 – 12.30 Uhr 
  Dienstag     07.30 – 16.00 Uhr 
 Donnerstag    07.30 – 17.30 Uhr 

und nach Terminvereinbarung 
 

Jahrgang 65 Donnerstag, 29.07.2010 Nummer 14 

B e k a n n t m a c h u n g :  
Vollzug der Wassergesetze; Hochwasserschutzmaß-
nahme am Kroppersbach – BA 2 - in Steinbach, Ge-
meinde Stötten 
1. Für die fristgerecht gegen das Vorhaben erhobenen Ein-
wendungen findet am Dienstag, 10.08.2010, 10.00 Uhr, im 
Landratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Markt-
oberdorf, Besprechungszimmer Nr. 336, III. Stock ein Erör-
terungstermin statt. 
2. Die Teilnahme am Termin ist jedem, der rechtzeitig Ein-
wendungen erhoben hat, freigestellt. Die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Be-
vollmächtigung durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten des Landratsamtes Ostall-
gäu zu geben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Aus-
bleiben eines Beteiligten (Betroffenen) im Erörterungstermin 
auch ohne ihn verhandelt werden kann und dass das Anhö-
rungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist. 
3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin entstehende 
Aufwendungen, auch solche für einen Bevollmächtigten 
oder Vertreter, können nicht erstattet werden. 
4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
Marktoberdorf, 12.07.2010,  
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin            Eapl.: 6414/3 
 

 
Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 

wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbehelfsbelehrung 
des folgenden Baugenehmigungsbescheides öffentlich be-

kanntgemacht: 
Der Antrag der Stadt Füssen, Lechhalde 3, 87629 Füssen, zur 
Errichtung eines Mountainbike-Geländes (Dirtpark) auf dem 
Grundstück Flurnummer 245/40 der Gemarkung  Weißensee, 
Schlickestraße wurde mit Bescheid des Landratsamtes Ostall-
gäu vom 15.07.2010 (Az.: 401 - 10457/09) nach Maßgabe der 
geprüften, revidierten und mit Genehmigungsvermerk versehe-
nen Bauvorlagen unter den in den Beiblättern abgedruckten 
Auflagen gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die 
Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   (Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Be-
klagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebe-
gehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismit-
tel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten bei-
gefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) 
ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung (Veröf-
fentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 6 
BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Landratsamt 
Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf, Zimmer 
230, II. Stock, während der allgemeinen Öffnungszeiten einge-
sehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin               Eapl.: 10457/09 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG); 

Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen 
Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten 

einschließlich Autowracks auf dem Grundstück Fl-Nrn. 
2608, 2608/1, 2618 der Gemarkung Marktoberdorf durch 

die Firma Hoffmann Schrott- und Metallhandel, Wertachstr. 
22, 87616 Marktoberdorf 

Die Firma Hoffmann Schrott- und Metallhandel, vertreten 
durch Herrn Harald Hoffmann, Wertachstr. 22, 87616 
Marktoberdorf beantragte beim Landratsamt Ostallgäu  die 
immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung 
und den Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von 
Eisen- und Nichteisenschrotten einschließlich Autowracks 
auf dem Grundstück Fl.-Nrn. 2608, 2608/1, 2618 der Ge-
markung Marktoberdorf. Die Schrotte stammen aus metall-
verarbeitenden Betrieben sowie von gewerblichen oder pri-
vaten Kleinanlieferern. Das Landratsamt Ostallgäu hatte im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 3c Abs. 1 
Satz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) in Verbindung mit Nr. 8.7.2 Spalte 2 der Anla-
ge 1 zum UVPG in einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls zu entscheiden, ob für das Vorhaben eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Hierbei ist 
überschlägig zu prüfen, ob durch das Vorhaben auf Grund 
besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der An-
lage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Schutzkriterien erheb-
liche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Das Landratsamt Ostallgäu kam nach seinen Überprüfun-
gen zu dem Ergebnis, dass durch die Umsetzung des Vor-
habens keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu besorgen sind. Damit ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für das Vorhaben nicht erforderlich. Die Fest-
stellung, dass im vorliegenden Fall eine Umweltverträglich-
keitsprüfung unterbleibt, ist nicht selbständig anfechtbar. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin 
                                           Eapl.: 1711.0/2 Nr. 852 
 

Bekanntmachung 
Vollzug der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) 
Hier: Fahrzeughalter Krause Klaus Günther, *22.05.1945 in  
 Bodenstein, zuletzt wohnhaft Lindenstraße 4, 86869  
 Oberostendorf, z. Zt. unbekannten Aufenthalts  
 (von Einwohnermeldeamt Westendorf am 15.06.2009  
 von Amts wegen abgemeldet; verzogen nach Ungarn, 
 Anschrift nicht bekannt) 



 

Öffentliche Zustellung gemäß Art.15 Verwaltungszustel-
lungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG). Die Anordnung 
des Landratsamtes Ostallgäu vom 01.07.2010, Aktenzei-
chen 34-142-9/2 OAL-Q428, Vollzug der FZV 
Grund der Anordnung: Maßnahmen beim Fehlen des Versi-
cherungsschutzes nach §25 Abs. 3 FZV, Außerbetriebset-
zung eines Fahrzeuges, kann beim Landratsamt Ostallgäu, 
Schwabenstr. 11, 87616 Marktoberdorf, Kfz-
Zulassungsbehörde zu den üblichen Dienststunden einge-
sehen werden. 
Ralf Kinkel, Oberregierungsrat    Eapl.: 1421.7/2 OAL-Q428 
 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung  
(BayBO) wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbe-
helfsbelehrung des folgenden Baugenehmigungsbe-

scheides öffentlich bekanntgemacht: 
Der Antrag von Herrn und Frau Vielhaber, Eblestraße 8/1, 
71263 Weil der Stadt, zum Antrag auf Nutzungsänderung 
für das bestehende Hotelappartement, Wohnung Nr. 43 in 
eine Wohnung, auf dem Grundstück Flurnummer 2332 der 
Gemarkung Bergpfronten, Allgäuer Straße 42, wurde mit 
Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 20.07.2010 
(Az.: 401 - 10219/10) nach Maßgabe der geprüften, revi-
dierten und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvor-
lagen unter den in den Beiblättern abgedruckten Auflagen 
gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kos-
ten des Verfahrens haben die Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   
(Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-
Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Land-
ratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktober-
dorf, Zimmer 238, II. Stock, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin        Eapl.: 10219/10 
 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung  
(BayBO) wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbe-
helfsbelehrung des folgenden Baugenehmigungsbe-

scheides öffentlich bekanntgemacht: 
Der Antrag von Herrn und Frau Kernen, Esslinger Straße 
25, 73207 Plochingen, zum Antrag auf Nutzungsänderung 
für das bestehende Hotelappartement, Wohnung Nr. 34 in 
eine Wohnung, auf dem Grundstück Flurnummer 2332 der 
Gemarkung Bergpfronten, Allgäuer Straße 42, wurde mit 
Bescheid des Landratsamtes Ostallgäu vom 20.07.2010 
(Az.: 401 - 10232/10) nach Maßgabe der geprüften, revi-
dierten und mit Genehmigungsvermerk versehenen Bauvor-
lagen unter den in den Beiblättern abgedruckten Auflagen 
gemäß § 34 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kos-
ten des Verfahrens haben die Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   
(Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-
Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Land-
ratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktober-
dorf, Zimmer 238, II. Stock, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin        Eapl.: 10232/10 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulver-
bandes Friesenried (Grund- und Hauptschule), 87654 

Friesenried, Landkreis Ostallgäu, für das Haushaltsjahr 
2010 

I. 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 40 Abs. 1 
KommZG sowie Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband 
Friesenried folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit         434.000,00 € 
und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit         134.000,00 € ab. 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Aus-
gaben im Vermögenshaushalt wird auf 95.000,00 € festge-
setzt.  

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wer-
den nicht festgesetzt. 

§ 4 
(1) Verwaltungsumlage (Grund- und Hauptschule) 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 
269.999,07 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Okto-
ber 2009 auf 253 Verbandsschüler festgesetzt. 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
festgesetzt. 
(2) Verwaltungsumlage (Turnhalle) 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2010 auf 
30.698,60 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbands-
schüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt. 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die 
maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Okto-
ber 2009 auf 170 Verbandsschüler festgesetzt. 



 

3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 
180,58 € festgesetzt. 
(3) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
20.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in 
Kraft. 
Eggenthal, den 21. Juni 2010, Schulverband Friesenried, 
Gerum, Schulverbandsvorsitzender 

II. 
Die Haushaltssatzung wurde vom Landratsamt Ostallgäu 
mit Schreiben vom 10.06.2010, Az.: 33-9410.4, rechtsauf-
sichtlich behandelt. 

III. 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach dieser Bekanntma-
chung an eine Woche lang bei der Geschäftsstelle des 
Schulverbandes, Hauptstraße 40, 87654 Friesenried, wäh-
rend der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
Ralf Kinkel, Oberregierungsrat                          Eapl.: 9410.4 
 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung  
(BayBO) wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbe-
helfsbelehrung des folgenden Baugenehmigungsbe-

scheides öffentlich bekanntgemacht: 
Der Antrag von Herrn und Frau Renz, Rappenäcker 10, 
75378 Bad Liebenzell, zur Nutzungsänderung für das be-
stehende Hotelappartement, Wohnung Nr. 42 in eine Woh-
nung, auf dem Grundstück Flurnummer 2332 der Gemar-
kung Bergpfronten, Allgäuer Straße 42, wurde mit Bescheid 
des Landratsamtes Ostallgäu vom 22.07.2010 (Az.: 401 - 
10227/10) nach Maßgabe der geprüften, revidierten und mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den 
in den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß § 34 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kosten des Verfah-
rens haben die Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   
(Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-
Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Land-
ratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktober-
dorf, Zimmer 238, II. Stock, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin        Eapl.: 10227/10 
 

Nach Art 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayer. Bauordnung 
(BayBO) wird der verfügende Teil sowie die Rechtsbe-
helfsbelehrung des folgenden Baugenehmigungsbe-

scheides öffentlich bekanntgemacht: 

Der Antrag von Herrn Günther Ruks, Allgäuer Straße 42, 
87459 Pfronten, zur Nutzungsänderung für das bestehende 
Hotelappartement, Wohnung Nr. 17 in eine Wohnung, auf 
dem Grundstück Flurnummer 2332 der Gemarkung 
Bergpfronten, Allgäuer Straße 42,  wurde mit Bescheid des 
Landratsamtes Ostallgäu vom 22.07.2010 (Gz.: 401 - 
10229/10) nach Maßgabe der geprüften, revidierten und mit 
Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den 
in den Beiblättern abgedruckten Auflagen gemäß § 34 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. Die Kosten des Verfah-
rens hat der Antragsteller zu tragen. 

R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Augsburg, Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg   
(Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg), schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-
ses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Widerspruch einzulegen. 
- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-
Mail) ist unzulässig. 
- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 
Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Ge-
bührenvorschuss zu entrichten. 
Die Rechtsbehelfsfrist wird mit dem Tag der Zustellung 
(Veröffentlichung) in Lauf gesetzt (siehe Art. 66 Abs. 2 Satz 
6 BayBO). Die Verfahrensunterlagen können beim Land-
ratsamt Ostallgäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktober-
dorf, Zimmer 238, II. Stock, während der allgemeinen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
Gudrun Hummel, Regierungsdirektorin        Eapl.: 10229/10 
 
 


